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Darum geht es :



Ökologische Infrastruktur –
Lebensnetz für die Schweiz



1. Warum braucht es ein Lebensnetz für die Schweiz?

Der Biodiversität in der 
Schweiz geht es schlecht. 

Q
ue

lle
:B

AF
U

, B
FS

 2
01

8

Gefährdete Tiere und 
Pflanzen in der Schweiz:

Rund die Hälfte der 
untersuchten Arten ist vom 
Aussterben bedroht oder 
potenziell gefährdet.
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1. Warum braucht es ein Lebensnetz für die Schweiz?

Schutzgebietsflächen in Prozent der Landesfläche:

Die Schweiz ist in Europa das Schlusslicht

Quelle: Europäische Umweltagentur (EUA) 2020



Bedrohte Arten und Lebensräume im Wald 
Totholzkäfer

120 Pflanzenarten vor allem lichter und 
nasser Wälder 

15% aller gefährdeten Grosspilze kommen in 
Wäldern vor

165 gefährdete Flechtenarten





TTrlT TI
men-
bruch

ZerfallsPhaseKlimaxPlenterphase

=600 J.ao/

Schluß-
wald-
phase

OptimalPhaseDickungs-
phase

50/" 2O"/" _10"k
im

d
E

,E
E

Naturnähe

Faunen-
diversität

Floren-
diversität

Naturnähe64

Abb 10 rm Laure det mehlhundertiähris€i:h;:;ilii:;,T:ii;Hl1i"'J1'li'J#il:.iüü$!iF?'liil.T::l'::]i:iifä:T,Hi:'ilililililf,ilil,Tll,iüxl.,1"llilll'#"*i;'ä ffii;;; ft]äuni t'in,'u"si deckunsssreichurti.ultn lStrt.tu, aus scHERzllIGER 1994)'



2. Die Ökologische Infrastruktur

*Bundesratsbeschluss vom 18. Februar 2015



Lebensnetz aus wertvollen
Lebensräumen, die wirksam geschützt 
sind und den langfristigen Erhalt der 
Biodiversität sichern. Die Lebensräume 
liegen in ausreichender Fläche, 
Qualität und geeigneter Anordnung im 
Raum verteilt vor. 

2. Die Ökologische Infrastruktur

Die Ökologische Infrastruktur ist ein landesweites, 
kohärentes und wirksames Netzwerk von Flächen, 
welche für die Biodiversität wichtig sind.

Auszug aus der Definition der Fachgruppe Ökologische Infrastruktur



Trittsteine
Artenförderungs-
massnahmen

Kerngebiete

Vernetzungs-
gebiete

2. Die Ökologische Infrastruktur



Beispielhaftes Vorgehen

Kartengrundlage: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de

Kerngebiete (Schutzgebiete)

Schützenswerte Gebiete

Vernetzungsgebiete

Zusätzlich benötigte 
Vernetzungsgebiete

Zusätzliche Kerngebiete 
(Potenzialgebiete)

SOLL

Unterdörfli

Oberdörfli

IST

NETZ

Aufbau der Ökologischen Infrastruktur

Zeigerarten

12



Ebenen & Teilebenen
2. Die Teilebenen der Ökologischen Infrastruktur

Hecken, Gehölze, Obst-
gärten, Waldränder, 
lichte Wälder

Naturwald, Altholzinseln, 
Biotopbäume

Fliessgewässer, Auen, 
Quellen

Flach- und Hochmoore, 
Tümpel, Weiher, Seen

Magerwiesen, 
Ruderalflächen

Trockenlebensräume 
(TWW nat. Bedeutung)

Flächen/Korridore ohne 
Störung durch Licht



Arten

Gebiete
Ökologische 
Infrastruktur

Lebensraum

3. Grundlagen der Ökologischen Infrastruktur



Ø Arten brauchen spezifische Lebensräume

Ø Es braucht Raum für Populationen

Ø Das Richtige richtig miteinander vernetzen

Grundsätze für ein wirksames Lebensnetz: 

3. Grundlagen der Ökologischen Infrastruktur



3.3 Das Richtige richtig miteinander vernetzen

Vernetzung bedeutet: 
Spezifische Mobilität ermöglichen

Ø Trittsteine zwischen Kerngebieten 
schaffen

Ø Hindernisse eliminieren
Ø Lebensräume in erreichbaren 

Distanzen schaffen

Saisonale Wanderung

Ausbreitung

Tägliche 
Mobilität



4. Flächen für das Lebensnetz

Für den Erhalt der Biodiversität muss rund ein Drittel der 
Landesfläche geschützt werden: mindestens 17% als 
Kerngebiete und weitere 17% als Vernetzungsgebiete.



4. Flächen für das Lebensnetz

Schutzgebiete

§ Bilden als Kerngebiete das 
Grundgerüst der Ö. I. 

Erhalt und wo nötig differenzierte 
Pflege der Kerngebiete ist die 
Basis für den Aufbau des 
Lebensnetzes.



4. Flächen für das Lebensnetz

Bestehende Schutzgebiete: Streng geschützt sind nur 6,7 % der Fläche

Nationale Biotopinventare:
§ Hochmoore
§ Flachmoore
§ Auen
§ Amphibienlaichgebiete
§ Trockenwiesen und -weiden

Weitere Schutzgebiete:
§ Schweizerischer Nationalpark
§ Kantonale/Kommunale Gebiete
§ Waldreservate
§ Private Schutzgebiete
§ Eidgenössische Jagdbanngebiete*
§ Wasser- und Zugvogelreservate*

* limitierter Schutz2,2% der Landesfläche







4. Flächen für das Lebensnetz

Weitere wertvolle Lebensräume 
müssen geschützt werden, z.B.:

§ Hochstamm-Obstgärten
§ Wiesenbrüter-Gebiete
§ Wälder von nationaler Bedeutung



Müssen in Ausgestaltung und 
Distanzen den Ansprüchen 
von Zielarten gerecht werden!

4. Flächen für das Lebensnetz

Vernetzungsgebiete

§ Sind naturnah bewirtschaftete Flächen, 
welche für Zielarten durchgängig sind:

§ Altholzinseln, Biotopbäume

§ Lichtungen, breite Waldstrassenränder

§ Übergangsbereiche  Wald-Kulturland  



5. Aktueller Stand der Arbeiten zur Ö. I. 

Bund/Kantone

§ Erarbeiten bis 2023/24 kantonale 
Planungen 

§ Pilotprojekte Ö. I. in Schweizer Pärken
§ Pilotprojekte Ö. I. im Mittelland 

(AG, BE, ZH) 

https://www.bafu.admin.ch/



Wissenschaft/Zivilgesellschaft 
§ Fachgruppe ÖI 

§ Datenzentren (Infospecies) erarbeiten Ist/Soll-

Analyse

§ BirdLife Kampagne 2020 – 2024

§ www.birdlife.ch/öi

§ Vollzugshilfe Bund zur ÖI

www.oekologische-infrastruktur.ch

5. Aktueller Stand der Arbeiten zur Ö. I. 

http://www.birdlife.ch/%C3%B6i


Fazit

Die Ökologische Infrastruktur ist für die Sicherung 
der Biodiversität und der Ökosystemleistungen von 

höchster Bedeutung. 

Bund, Kantone und Gemeinden müssen koordiniert 
vorgehen und die Ansprüche der Arten und 

Lebensräume berücksichtigen. 

Alle Sektoren müssen sich am Aufbau der 
ökologischen Infrastruktur beteiligen.



Herzlichen Dank für die 
Aufmerksamkeit!







Vertiefung zur Raumplanung

Inventar schützenswerter Flächen

Konzept Ö. I. 

Sachplan Vernetzung

Neues Bundesinventar als Instrument zur 
Sicherung schützenswerter Flächen als 
verbindliche Kerngebiete (IST-Zustand)

Konzept nach Art. 13 RPG und darauf 
kantonale Richtpläne zur Erreichung des 
notwendigen SOLL-Zustandes.

Sachplan nach Art. 13 RPG und darauf 
kantonale Richtpläne zur Erreichung der 
notwendigen Vernetzung (NETZ).


